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Allgemeine

Schweizerische Iflilitärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

LVI. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXVI. Jahrgang.

ÜVr. 3*. Basel, 10 September. i»io.
Erscheint wöchentlich — Preis per Semester für die Schweiz Fr. 5. — Bestellungen direkt an Benno Schwabe & Co.,

Verlagsbuchhandlung In Basel. Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Inserate 35 Cts. die einspaltige Petitzeile.

Redaktion: Oberst U. Wille, Meilen: Oberst Fritz Gertsch, Bern.

Inhalt i Ueber Befehlsübermittlung im Gefecht. — Oie deutschen Kaisermanöver.— Das dänische Schützen-

vereinswesen. — Oie Bedeutung der heutigen Aviatik für den Krieg. (Schluss.) —Eidgenossenschaft : Schweizerische

Offiziere au ausländischen Manövern.

An die Abonnenten
Da wir in den nächsten Tagen mit dem Neudruck

der Versendungsliste beginnen, ersuchen wir die
geehrten Abonnenten, uns möglichst bald jede
Adressiindernng, besonders auch hinsichtlich des
Hrndes, unter gleichzeitiger Angabe der bisherigen
Adresse gell, mitteilen zu wollen.

Hochachtungsvoll
Hasel. Expedition der

„Allgemeinen Schweiz. Militärzeitung".

lieber Befehlsflberniittlnng im Gefecht.

Schon mancher junge Kompagnieführer ist
während eiuer Gefechtsübung wohl über die Frage

gestolpert, ob und wie es ihm möglich sein

würde, unter der Einwirkung des wirklichen
Feuers seine Kompagnie noch zu führen, nachdem

er alle seine Züge ausgegeben hat.

Ich glaube, diese Frage kann im Frieden

überhaupt nicht mit Sicherheit gelöst werden,
und es soll das Folgende deshalb mir eine

Anregung sein, dieser Seite der Kompagnieführung
und -Ausbildung näher zu treten, denn sie ist
durchaus nicht unwichtig.

Fern vom feindlichen Feuer ist die Führung
der Kompagnie nicht schwer. Wo Befehle nicht
mehr gehört werden, können Ordonnanzen sie

hinbringen. Aus der Schwierigkeit aber, auch

im Feuer die Kompagnie zu leiten, ziehen viele
deu Schluss, dass der Einfluss des Führers
überhaupt aufhöre mit dem Moment, wo alle Züge

eingesetzt seien. Diese Auflassung mag zwar
sehr bequem sein, sie ist aber falsch, der

Kompagniekommandant muss zur Ausführung der
ihm übertragenen Aufgabe seinen Willen
durchsetzen, wie jeder höhere Führer es tun muss,
und dieser Wille kann und darf nicht aufhören

gerade im Moment, wo er zur Durchführung
kommen soll. Auch das Exerzierreglement kennt
eine solche Auflassung nicht, sonst hätten Ziffer

177 al. 2 und 3, und Ziffer 179 und 180 keinen

Sinn, die eben die Mittel angeben, mittels welcher
der Kompagniefuhrer seine Züge leiten kann

Der Mann im Zuge, der die Verbindung mit
dem Kompagniekommandanten aufrecht erhalten'
soll, hat so ziemlich Eingang gefunden, wenn
aifch seine Anwendung noch dnnn und wann

Ifliraöglichkeiten zeitigt. Er soll deu Zugführer
aufmerksam machen auf Winke, mit denen sein

Vorgesetzter ihn zum Handeln veranlassen will
und muss deshalb in allernächster Nähe des

Zugführers liegen. Es kann somit nicht ein

bestimmter Mann sein, so gewissermassen der
Schatten des Zugführers, denu gerade die Eigenschaft

des Schattens fehlt ihm : er kann seinem

Führer weggeschossen werden. Jeder Mann im
Zuge muss wissen, dass ihm diese Verbindungsaufgabe

zufallen kann, sobald er in der Schützenlinie

neben den Zugführer zu liegen kommt. Seine

Aufgabe fällt aber dahiu, sobald sich der Kom-
pagniekommaudant ebenfalls in der Schützenlinie
befindet. Wie lange auf diese Weise die Ver-
biuduug bestehen bleibt, hängt ausser deu durch

Geländegestaltung etc. gegebenen Faktoren nicht
zum mindesten davon ab, wie bald dieser

Verbindungsmann der Versuchung erliegt, sein Leben

durch Schiessen zu verteidigen — also eine Frage
der Disziplin.

Weniger geschickt werden die Gefechts-
ordounanzen gebraucht und für viele sind

sie ein recht problematisches Ding : Sie werden

mit Vorliebe dann ausser Gefecht gesetzt, wenn

man glaubt, in ihnen noch ein letztes Mittel zu

haben, um Befehle durchzubringen. Die Sache

ist aber nicht so schlimm, man muss nur von
ihnen nicht mehr verlangen wollen, als man

vernünftigerweise vou ihnen verlangen kann.
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